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§ 6 Institutsversammlung 
 

(1) Die Direktorin oder der Direktor beruft mindes-
tens einmal im Semester und darüber hinaus, wenn 
dies von mindestens der Hälfte der Mitglieder einer 
der Statusgruppen im Institut für erforderlich gehal-
ten wird, eine Institutsversammlung ein. Eine Insti-
tutsversammlung ist auch dann einzuberufen, wenn 
Wahlen durchzuführen sind.  
 
(2) In der Institutsversammlung sind alle Instituts-
mitglieder stimmberechtigt; die Angehörigen des 
Instituts wirken mit beratender Stimme mit. 
 
(3) Die Direktorin oder der Direktor führt den Vor-
sitz in der Institutsversammlung. 
 
(4) Die Institutsversammlung hat gegenüber dem 
Institutsrat ein umfassendes Informationsrecht in 
Bezug auf wichtige Entscheidungen im Institut und 
im Fakultätsrat, soweit es das Institut betrifft und 
sofern dem keine Rechtsvorschriften entgegenste-
hen. Die Institutsversammlung kann zu allen Ange-
legenheiten des Instituts Empfehlungen beschlie-
ßen. 
 
 

§ 7 In-Kraft-Treten 
 
Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Beschluss-
fassung durch den Fakultätsrat in Kraft. Sie ist in 
den Amtlichen Mitteilungen der Carl von Ossietzky 
Universität. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musterordnung für Zentren 
der Carl von Ossietzky Universität 

Oldenburg 
 
 

vom 05.06.2003 
 

 
Der Senat der Carl von Ossietzky Universität Ol-
denburg hat am 04.06.2003 gem. § 41 Abs. 1 Satz 
1 NHG i.d.F. vom 24.06.2002 (Nds. GVBl. S. 286) 
die folgende Musterordnung für Zentren beschlos-
sen.  
 

 
§ 1 

 
Das Zentrum für ... ist ein wissenschaftliches Zent-
rum / Forschungszentrum (Wissenschaftliche Ein-
richtung) der Carl von Ossietzky Universität Olden-
burg. 
 
 

§ 2 Aufgaben 
 
(1) Die Aufgaben des Zentrums ergeben sich aus 
dem Errichtungsbeschluss sowie den Ziel- und Leis-
tungsvereinbarungen. 
 
(2) Es gilt die Allgemeine Geschäftsordnung der 
Universität. 
 
 

§ 3 Mitglieder und Angehörige des Zentrums 
 
(1) Mitglieder des Zentrums sind die Gründungs-
mitglieder sowie diejenigen, die aufgrund einer Ord-
nung oder durch Beschluss des Zentrumsrates mit 
Zweidrittelmehrheit seiner anwesenden Mitglieder 
die Mitgliedschaft erworben haben. 
 
a) Professorinnen und Professoren, Juniorprofes-

sorinnen und Juniorprofessoren sowie Hoch-
schuldozentinnen und Hochschuldozenten 
(Hochschullehrergruppe), 

b) wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, Lehrkräfte für besondere Aufgaben, die 
im Zentrum tätigen Doktorandinnen und Dokto-
randen, Oberassistentinnen und Oberassisten-
ten, wissenschaftlichen Assistentinnen und As-
sistenten und wissenschaftlichen Hilfskräfte 
(Mitarbeitergruppe) 

 
sowie  
 
c) die dem Zentrum zugewiesenen Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung 
einschließlich der Personen, die sich an der 
Hochschule in einem Ausbildungsverhältnis be-
finden MTV-Gruppe), 

d) die für die Studienfächer eingeschriebenen 
Studierenden, deren Lehre durch das Zentrum 
koordiniert wird (Studierendengruppe). 
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(2) Wer im Zentrum tätig ist, ohne Mitglied nach 
Absatz 1 zu sein, ist Angehörige oder Angehöriger 
des Zentrums nach Maßgabe des § 8 Abs. 1 der 
vorläufigen Grundordnung in der Fassung vom 
08.03.2003 (Amtliche Mitteilungen der Carl von 
Ossietzky Universität Oldenburg 3/2003, S. 77).  
 
(3) Wer im Zentrum tätig ist, ohne Mitglied nach 
Absatz 1 noch Angehörige oder Angehöriger nach 
Absatz 2 zu sein, ist assoziiertes Mitglied des Zent-
rums ohne Wahlrecht nach Maßgabe des § 8 Abs. 
2 der vorläufigen Grundordnung in der Fassung 
vom 08.03.2003 (Amtliche Mitteilungen der Carl von 
Ossietzky Universität Oldenburg 3/2003, S. 77).  
 
(4) Über das Vorliegen der Voraussetzungen der 
Absätze 2 und 3 im Hinblick auf die Tätigkeit im 
Zentrum, entscheidet der Zentrumsrat mit der Mehr-
heit seiner anwesenden Mitglieder. 
 
 

§ 4 Zentrumsrat 
 
(1) Die Leitung des Zentrums obliegt einem Zent-
rumsrat, der aus vier Mitgliedern der Hochschulleh-
rergruppe und je einer Vertreterin oder einem Ver-
treter der Mitarbeitergruppe, der MTV-Gruppe und 
der Studierendengruppe besteht. Die Frauenbeauf-
tragte kann an den Sitzungen des Zentrumsrats mit 
beratender Stimme teilnehmen; sie ist wie ein Mit-
glied einzuladen. Der Zentrumsrat wird von der 
Zentrumsversammlung getrennt nach Statusgrup-
pen gewählt. Mindestens 40 Prozent der stimmbe-
rechtigten Mitglieder sollen Frauen sein. Die Mit-
glieder und ihre Vertretung werden mit Ausnahme 
der studentischen Mitglieder des Rats, deren Amts-
zeit ein Jahr beträgt, für die Dauer von zwei Jahren 
gewählt. 
Alle Mitglieder können sich bei Sitzungen des Zent-
rumsrats im Verhinderungsfall durch gewählte Stell-
vertreterinnen oder Stellvertreter vertreten lassen. 
 
(2) Die dem Zentrum angehörenden Mitglieder der 
Hochschullehrergruppe, die nicht Mitglieder des 
Zentrumsrats sind, können auch an den nichtöffent-
lichen Teilen der Sitzungen des Rats beratend teil-
nehmen. 
 
(3) Der Zentrumsrat ist für die ihm im Errichtungs-
beschluss oder in Zielvereinbarungen übertragenen 
Aufgaben zuständig. Darüber hinaus nimmt er zur 
Erfüllung der Aufgaben des Zentrums nach § 2 
Stellung und berät die Direktorin oder den Direktor. 
Er hat ein umfassendes Informationsrecht zu allen 
das Zentrum betreffenden Fragen. 
 
(4) Die Sitzungen des Zentrumsrats werden unter 
Mitteilung der vorgeschlagenen Tagesordnung zent-
rumsöffentlich bekannt gegeben; entsprechendes 
gilt für seine Beschlüsse und Empfehlungen. Die 
Sitzungen des Zentrumsrats sind zentrumsöffentlich 
nach Maßgabe der Regelungen der Grundordnung.  
 
 

§ 5 Direktorin oder Direktor 
 
(1) Die im Zentrum tätigen Mitglieder der Hoch-
schullehrergruppe und die Mitglieder des Zentrums-
rats wählen aus der Mitte der dem Zentrumsrat 
angehörenden Professorinnen und Professoren, 
Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten die 
geschäftsführende Leiterin oder den geschäftsfüh-
renden Leiter des Zentrums (Direktorin oder Direk-
tor). 
 
(2) Die Direktorin oder der Direktor führt die lau-
fenden Geschäfte. Sie oder er ist für alle Entschei-
dungen zuständig, soweit sie nicht dem Zentrumsrat 
übertragen sind. Sie oder er ist Vorsitzende oder 
Vorsitzender des Zentrumsrats, bereitet dessen 
Beschlüsse vor und führt sie in Abstimmung mit ihm 
aus. Sie oder er hat dem Zentrumsrat gegenüber 
eine umfassende Informationspflicht. Der Direktorin 
oder dem Direktor obliegt die Koordination mit den 
Fakultäten und anderen Einrichtungen. 
 
(3) Die Vertretung der Direktorin oder des Direk-
tors obliegt den Mitgliedern der Hochschullehrer-
gruppe des Zentrumsrats und danach des Zentrums 
in der Reihenfolge ihres Dienstalters. 

 
 

§ 6 Zentrumsversammlung 
 
(1) Die Direktorin oder der Direktor beruft mindes-
tens einmal im Jahr und darüber hinaus wenn dies 
von mindestens der Hälfte der Mitglieder einer der 
Statusgruppen im Zentrum für erforderlich gehalten 
wird, eine Zentrumsversammlung ein. Eine Zent-
rumsversammlung ist auch dann einzuberufen, 
wenn Wahlen durchzuführen sind.  
 
(2) In der Zentrumsversammlung sind alle Zent-
rumsmitglieder stimmberechtigt; die Angehörigen 
des Zentrums wirken mit beratender Stimme mit. 
 
(3) Die Direktorin oder der Direktor führt den Vor-
sitz in der Zentrumsversammlung. 
 
(4) Die Zentrumsversammlung hat gegenüber 
dem Zentrumsrat und der Direktorin oder dem Di-
rektor ein umfassendes Informationsrecht in Bezug 
auf wichtige Entscheidungen im Zentrum und in der 
Hochschule, soweit es das Zentrum betrifft und 
sofern dem keine Rechtsvorschriften entgegenste-
hen. Die Zentrumsversammlung kann zu allen An-
gelegenheiten des Zentrums Empfehlungen be-
schließen. 
 

 
§ 7 In-Kraft-Treten 

 
Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Beschluss-
fassung durch den Senat in Kraft. Sie ist in den 
Amtlichen Mitteilungen der Carl von Ossietzky Uni-
versität Oldenburg bekannt zu machen. 
 
 


